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Kriegsverbrecherprozesse und Entnazifizierung 
 
1.) Kriegsverbrecherprozesse 
 

- In besonderem Maße schuldige NS-Anführer sollten bestraft werden. 
- 8. August 1945: Abkommen über die Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse 
- „Nürnberger Tribunal“ (in Nürnberg wegen der NS-Reichsparteitage) 
- 22 Hauptkriegsverbrecher  
- Hitler, Goebbels, Himmler: Anklageentzug durch Selbstmord 
- Anklagepunkte: 
   

o Verbrechen gegen den Frieden (Angriffskrieg) 
o Kriegsverbrechen (Verletzungen der internationalen Kriegskonventionen z.B.: 

Genfer Konventionen) 
o Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Völkermord) 
o Verschwörung zur Begehung der genannten Verbrechen 

 
- Urteilsverkündung: 30. September und 1. Oktober 1946: 12 mal Tod durch Strang 

(Göring vorher Selbstmord), 7 Haftstrafen, 3 Freisprüche: Schacht 
(Reichsbankpräsident), von Papen, Fritzsche. 

- Verurteilung der NSDAP, GESTAPO, SS (Ausnahme Reiter-SS), SD wurden ab 1. 
September 1939 zu verbrecherischen Organisationen erklärt. 

- Die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg waren das erste Tribunal, das Verbrechen 
eines vergangenen Regimes als übergeordnete Organisation verurteilte. Die Prozesse 
gelten als Wegbereiter des IGH (Internationaler Gerichtshof) in Den Haag. 

- Wertung: Schließlich mag das Richten des Tribunals als Appell in dem Sinne 
verstanden sein, wie ihn Churchill während des Krieges anlässlich einer 
Unterhausrede am 8.9.1942 formulierte: "...zur unaustilgbaren Warnung für 
kommende Zeiten, damit spätere Generationen sagen können: So enden alle, die 
Gleiches wieder tun." (Quelle: http://www.justiz.bayern.de/gericht/olg/n/imt/verf/01046/index.php; 01.05.2010) 

 
2.) Entnazifizierung 
 
 

- In der US-Zone: jeder Deutsche über 18 Jahren musste einen Fragebogen mit 131 
Fragen zu seinem Leben im NS-Staat beantworten. 

- Einteilung in 5 Kategorien: 
 

o Hauptschuldige 
o Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer) 
o Minderbelastete (Bewährungsgruppe) 
o Mitläufer 
o Entlastete 
 

- Drohende Strafen: erste 3 Gruppen: Arbeitslager bis zu 10 Jahren, Berufsverbot, ua., 
Mitläufer: Geldbußen 

- „Persilschein“: Ehrenerklärung unbelasteter Personen, die zum Freispruch führte. 
- Wertung: Entnazifizierung wurde ab Frühjahr 1948 beendet (v.a. wegen des Mangels 

an Arbeitskräften).
 


